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Antrag der Kommission                                                     
 
Änderung des Dekrets über die Besetzung von Richter- und Staatsanwaltsstellen (BRSD; BSG 161.11) 
 

Geltendes Recht Antrag Kommission 

 Dekret 
über die Besetzung von Richter- und Staatsanwaltsstellen (BRSD) 

 Der Grosse Rat des Kantons Bern, 

 nach Prüfung einer parlamentarischen Initiative und auf Antrag der Justizkom-
mission, 

 beschliesst: 

 I. 

 Der Erlass 161.11 Dekret über die Besetzung von Richter- und Staatsanwalts-
stellen vom 08.09.2009 (BRSD) (Stand 01.09.2012) wird wie folgt geändert: 

Art.  15 
Anzahl der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 

 

1 Die Staatsanwaltschaften verfügen über höchstens sechs Vollzeitstellen für lei-
tende Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie höchstens 70 Vollzeitstellen 
für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. 

1 Die Staatsanwaltschaften verfügen über höchstens sechs Vollzeitstellen für lei-
tende Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie höchstens 7074 Vollzeitstellen 
für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. 

2 Mindestens fünf Vollzeitstellen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte müs-
sen mit französischsprachigen Personen besetzt sein. 

 

3 Die Generalstaatsanwaltschaft teilt die Stellen den einzelnen Staatsanwalt-
schaften zu. 

 

 II. 

 Keine Änderung anderer Erlasse. 

 III. 

 Keine Aufhebungen. 
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 IV. 

 Diese Änderung tritt rückwirkend am 1. Januar 2016 in Kraft. 

 Bern, 3. Mai 2017 

 Im Namen der Justizkommission 
Die Präsidentin: Gygax-Böninger 

 


